
Datenschutz im Arbeitsrecht: Ausgangsfall

AN B bewirbt sich auf Stellenanzeige bei

AG V per e – mail unter Beifügung einer pdf

mit

- Bewerbungsanschreiben

- Kopie Schulzeugnisse

- Kopie Universitätszeugnisse mit

Praktikabescheinigungen

- Zeugnisse der letzten 3 Arbeitgeber

Was muss AG V datenschutzrechtlich
beachten ?

Variante 1: V lehnt B sofort mit e mail 

Antwort ein paar Tage später ab

Variante 2: Nach 3 Vorstellungs -

gesprächen, mit 3 unterschiedlichen 

Führungskräften, in denen sich 2 

handschriftliche Notizen machen, und 1 

einen Aktenvermerk per e – mail an sich 

selber übersendet

Alt. 1: lehnt V am Ende eine Einstellung 

ab und teilt B dies per mail mit 

Alt. 2: stellt V den B ein
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